
digen, der Erhöhung des Volkswohlstandes und der Mehrung des gesellschaft
lichen Reichtums dienen.
(2) Das enge Zusammenwirken privater mit sozialistischen Wirtschaftsunter
nehmen und -einrichtungen wird vom Staat gefördert. In Übereinstimmung 
mit den gesellschaftlichen Erfordernissen können private Betriebe auf An
trag staatliche Beteiligung aufnehmen.
(3) Privatwirtschaftliche Vereinigungen zur Begründung wirtschaftlicher 
Macht sind nicht gestattet.

Artikel 15
Enteignungen sind nur für gemeinnützige Zwecke auf gesetzlicher Grundlage 
und gegen angemessene Entschädigung zulässig. Sie dürfen nur erfolgen, 
wenn auf andere Weise der angestrebte gemeinnützige Zweck nicht erreicht 
werden kann.

Artikel 16
(1) Wissenschaft und Forschung sowie die Anwendung ihrer Erkenntnisse 
sind wesentliche Grundlagen der sozialistischen Gesellschaft.
(2) Mit dem einheitlichen sozialistischen Bildungssystem sichert die Deutsche 
Demokratische Republik allen Bürgern eine den ständig steigenden gesell
schaftlichen Erfordernissen entsprechende hohe Bildung. Sie befähigt die 
Bürger, die sozialistische Gesellschaft zu gestalten und an der Entwicklung 
der sozialistischen Demokratie schöpferisch mitzuwirken.
(3) Die Deutsche Demokratische Republik fördert Wissenschaft und Bildung 
mit dem Ziel, die Gesellschaft und das Leben der Bürger zu schützen und 
zu' bereichern, die wissenschaftlich-technische Revolution zu meistern sowie 
den ständigen Fortschritt der sozialistischen Gesellschaft zu gewährleisten.
(4) Jeder gegen den Frieden, die Völkerverständigung, gegen das Leben und 
die Würde des Menschen gerichtete Mißbrauch der Wissenschaft ist ver
boten.

Artikel 17
(1) Die Deutsche Demokratische Republik fördert und schützt die sozia
listische Kultur, die dem Frieden, dem Humanismus und der Entwicklung der 
sozialistischen Menschengemeinschaft dient. Sie bekämpft die imperialistische 
Unkultur, die der psychologischen Kriegführung und der Herabwürdigung 
des Menschen dient. Die sozialistische Gesellschaft fördert das kulturvolle 
Leben der Werktätigen, pflegt alle humanistischen Werte der Weltkultur und 
entwickelt die sozialistische Nationalkultur als Sache des ganzen Volkes.
(2) Die Förderung der Künste, der künstlerischen Interessen und Fähigkeiten 
aller Werktätigen und die Verbreitung künstlerischer Werke und Leistungen 
sind Obliegenheiten des Staates und aller gesellschaftlichen Kräfte. Das 
künstlerische Schaffen beruht auf einer engen Verbindung der Kulturschaf
fenden mit dem Leben des Volkes.
(3) Körperkultur, Sport und Touristik werden im Interesse der Bildung und 
Erziehung sozialistischer Persönlichkeiten durch den Staat und alle gesell
schaftlichen Organe gefördert.
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